
Gemeinde Barleben 
Der Bürgermeister 

 

N I E D E R S C H R I F T  
 

zur öffentlichen/nicht öffentlichen Sitzung des Finanzausschusses 

Sitzungstermin: Donnerstag, den 29.09.2022 

Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr 

Sitzungsende: 20:12 Uhr 

Ort, Raum: im Gemeindesaal der Gemeinde Barleben, Breiteweg 
147, 39179 Barleben 

 

Anwesend sind 
 
 
Vorsitzender 
 
Herr Dr. Edgar Appenrodt   
  

 
Mitglieder 
 
Herr Peter Hiller   
  
Herr Claus Lehmann   
  
Herr Otfried Müller   
  

 
sachkundiger Einwohner 
 
Herr Thomas Eicke   
  

 
stellv. d. Mitgliedes 
 
Frau Cornelia Dorendorf   
  

 
Protokollantin 
 
Frau Dajana Loske   
  

 
Vertreter der Amtsverwaltung 
 
Herr Michael Schumann   
  

 
 
 
 
 



 2 
 
Abwesend sind 
 
 
Mitglieder 
 
Frau Rita Linke entschuldigt 
  
Herr Philipp Winkler entschuldigt 
  

 
sachkundiger Einwohner 
 
Herr Steffen Fuhrmann entschuldigt 
  
Frau Kathrin Lücke entschuldigt 
  
Frau Claudia Peukert unentschuldigt 
  
Herr Patrick Säuberlich unentschuldigt 
  

 
 
 
 
  
  

 

 
 .   
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Öffentlicher Teil 

TOP 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung 
und der Beschlussfähigkeit 

  
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung um 18:30 Uhr und stellt mit 5 anwesenden 
stimmberechtigten Mitgliedern die Beschlussfähigkeit fest. Die Ladung erfolgte 
ordnungsgemäß. 
 

 
TOP 2 Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung 
  

Die Tagesordnung wird in der vorliegenden Form bestätigt. 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 3 Einwohnerfragestunde 
  

Es werden keine Einwohneranfragen gestellt. 
 

 
TOP 4 Mitteilungen des Ausschussvorsitzenden 
  

Herr Dr. Appenrodt informiert über den Stand zum Bau des Feuerwehrgerätehauses. Er führt 
aus, dass es jetzt kein Mietkauf mehr ist, sondern die Festpreissumme nach geplanter 
Fertigstellung 9/2023 komplett bezahlt und somit in den HH 2023 eingestellt werden muss.  
 
Er informiert weiter über die Weihnachtsbeleuchtung bzw. Energieeinsparungsmaßnahmen. 
Es wurde festgelegt, dass die Weihnachtsbeleuchtung von 16 bis 22 Uhr angeschaltet wird 
und die Straßenbeleuchtung an bleibt. Beide sind LED-basiert, die Weihnachtsbeleuchtung 
ist sehr sparsam im Verbrauch.  
 
 
 

 
TOP 5 Anfragen zu den Mitteilungen, Anfragen und Anregungen 
  

Keine 
 

 
TOP 6 Bericht gemäß § 99 Abs. 6 KVG LSA 

Vorlage: IV-0013/2022 
  

Der Finanzausschuss nimmt die Informationsvorlage zur Kenntnis.  
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TOP 7 Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Barleben 

Vorlage: BV-0068/2022 
  

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die Friedhofsgebührensatzung der Gemeinde Barleben mit 
einem überwiegend 65-prozentigen Deckungsgrad ohne Einbezug der Kosten für 
öffentliches Grün. 
 

 

Die im Ortschaftsrat Barleben und im Sozialausschuss empfohlene Ergänzung: 
Das Gebührenverzeichnis unter „B Wahlgrabstätten   Erdwahlgrabstätten   1. 
Einzelerdwahlgrab – bis zum vollendeten 5. Lebensjahr“ mit dem Zusatz „inklusive Erdgruft 
ausheben und Grabstelle vorbereiten“ zu ergänzen wird diskutiert und zur Abstimmung 
gestellt. 
 
Abstimmungsergebnis zum Änderungsantrag 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 
 
Herr Dr. Appenrodt übergibt die folgenden Anmerkungen: 
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In der Anlage 3 fehlen die Erläuterungen zu den Markierungen *² und *³. Diese sind zu 
ergänzen. 
 
Herr Dr. Appenrodt stellt die Beschlussvorlage mit der Änderung zur Abstimmung. 
 

 
Beschluss 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die Friedhofsgebührensatzung der 
Gemeinde Barleben mit einem überwiegend 65-prozentigen Deckungsgrad ohne 
Einbezug der Kosten für öffentliches Grün zu beschließen und das 
Gebührenverzeichnis unter „B Wahlgrabstätten   Erdwahlgrabstätten    
1. Einzelerdwahlgrab – bis zum vollendeten 5. Lebensjahr“ mit dem Zusatz „inklusive 
Erdgruft ausheben und Grabstelle vorbereiten“ zu ergänzen. 
 
. 
 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 
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TOP 8 Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben 

Vorlage: BV-0085/2022 
  

Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat beschließt die neue Friedhofssatzung der Gemeinde Barleben. 
 

Herr Dr. Appenrodt sammelt in der Diskussion eine Reihe von redaktionellen Änderungen 
und inhaltlichen Fragen. Er übergibt dazu eine Liste (screenshots aus der BV) an die 
Verwaltung. 
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 8 
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Herr Müller stellt den Antrag, die Beschlussvorlage zurückzustellen, da die redaktionellen 
Änderungen sehr umfangreich sind und diese nur als ganzer (dann veränderter) Text gut zu 
verfolgen wären 
 .  
Herr Dr. Appenrodt lässt über den Antrag abstimmen. 
 
Abstimmungsergebnis zum Antrag 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 
 

 
Die Beschlussvorlage wird zurückgestellt. 
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TOP 9 1. Nachtragshaushaltssatzung und -plan der Gemeinde Barleben 2022 

Vorlage: BV-0069/2022 
  

Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Barleben für 
das Haushaltsjahr 2022. 
 
Frau Loske macht einige Erläuterungen zu Inhalt und Notwendigkeit der Beschlussvorlage. 
 
 

 
Beschluss 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat die 1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Barleben für das Haushaltsjahr 2022 zu beschließen. 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 10 Pauschalförderung 2022 

Vorlage: IV-0010/2022 
  

Der Finanzausschuss nimmt zur Kenntnis, dass gemäß der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuwendungen an gemeinnützige Vereine der Gemeinde Barleben 15 
Vereine eine Pauschalförderung für das Jahr 2022 erhalten haben. 
 

 

 
TOP 11 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: Barleber Schützenverein 

Vorlage: BV-0075/2022 
  

Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass der Barleber Schützenverein im Rahmen der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen 
Zuschuss für die Umrüstung auf elektronische Trefferauswertungen in Höhe von 14.898,59 € 
erhält. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 
gewährt. 
 

Die Mitglieder des Finanzausschusses sprechen sich bei den TOPs 11 – 17 dafür aus, dass 
falls die 90 % Förderung im Haushalt 2023 nicht erreicht werden können, sollen die Anträge 
gesammelt und zur Haushaltsdebatte nochmals vorgelegt werden. Ziel ist, dass alle Vereine 
gleich gefördert werden.  
 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass der Barleber 
Schützenverein im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für 
Investitionen für gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für die Umrüstung auf 
elektronische Trefferauswertungen in Höhe von 14.898,59 € erhält. Die Zuwendung 
wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
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Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 12 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: SG Eintracht Ebendorf 

e.V. 
Vorlage: BV-0076/2022 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass die SG Eintracht Ebendorf e.V. im Rahmen der Richtlinie 
über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen 
Zuschuss für die Beregnungsanlage auf Platz 1 in Höhe von 5.149,94 € erhält. Die 
Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
 
 

 

 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass die SG 
Eintracht Ebendorf e.V. im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für die 
Beregnungsanlage auf Platz 1 in Höhe von 5.149,94 € erhält. Die Zuwendung wird 
unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
 
 

 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 13 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: Kleingarten- und 

Wochenendsiedler "Am Bagger" e.V. 
Vorlage: BV-0077/2022 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass die Kleingarten- und Wochenendsiedler „Am Bagger“ e.V. 
im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für 
gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für eine Elektrosanierung in Höhe von 3.854,65 € 
erhalten. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 
gewährt. 
 
 

 

 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass die 
Kleingarten- und Wochenendsiedler „Am Bagger“ e.V. im Rahmen der Richtlinie über 
die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen  
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Zuschuss für eine Elektrosanierung in Höhe von 3.854,65 € erhalten. Die Zuwendung 
wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
 
 

 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 14 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: Kleingartenverein "An 

der Ebendorfer Straße" e.V. 
Vorlage: BV-0078/2022 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass der Kleingartenverein „An der Ebendorfer Straße“ e.V. im 
Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für 
gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für eine Fußbodenerneuerung im Vereinshaus in 
Höhe von 11.404.45 € erhält. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des 
Haushaltes 2023 gewährt.  
 

 

 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass der 
Kleingartenverein „An der Ebendorfer Straße“ e.V. im Rahmen der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen 
Zuschuss für eine Fußbodenerneuerung im Vereinshaus in Höhe von 11.404.45 € 
erhält. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 
gewährt.  
 
 
 

 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 15 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: Kleingartenverein "An 

der Ebendorfer Straße" e.V. 
Vorlage: BV-0079/2022 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass der Kleingartenverein „An der Ebendorfer Straße“ e.V. im 
Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für 
gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für eine Pflasterarbeiten am Vereinshaus in Höhe 
von 18.180,00 € erhält. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des 
Haushaltes 2023 gewährt.  
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Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass der 
Kleingartenverein „An der Ebendorfer Straße“ e.V. im Rahmen der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen 
Zuschuss für eine Pflasterarbeiten am Vereinshaus in Höhe von 18.180,00 € erhält. Die 
Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt.  
 
 
 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 16 Förderung von Vereinen/ Investitionen: Hier: Kraftsportverein 

Schwerathletikscheune 
Vorlage: BV-0080/2022 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass der Kraftsportverein Schwerathletikscheune im Rahmen 
der Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige 
Vereine einen Zuschuss für die Beschaffung von Kraftsportgeräten in Höhe von 15.305,00 € 
erhält. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 
gewährt. 
 
 

 

 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass der 
Kraftsportverein Schwerathletikscheune im Rahmen der Richtlinie über die 
Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen 
Zuschuss für die Beschaffung von Kraftsportgeräten in Höhe von 15.305,00 € erhält. 
Die Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
 
 

 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 17 Förderung von Vereinen/ Investitionen, Hier: SV Eintracht Meitzendorf 

e.V. 
Vorlage: BV-0081/2022 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt, dass der SV Eintracht Meitzendorf e.V. im Rahmen der 
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine 
einen Zuschuss für den Ausbau des Sportplatzes in Höhe von 26.938,28 € erhält. Die 
Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt.  
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Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, dass der SV 
Eintracht Meitzendorf e.V. im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von 
Zuschüssen für Investitionen für gemeinnützige Vereine einen Zuschuss für den 
Ausbau des Sportplatzes in Höhe von 26.938,28 € erhält. Die Zuwendung wird unter 
Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt.  
 
 
 

Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 18 Kooperationsvereinbarung/ Änderung, Hier: FSV Barleben 1911 e.V. 

Vorlage: BV-0089/2022 
  

Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt den Zuschuss aus der Kooperationsvereinbarung mit dem FSV 
Barleben 1911 e.V. ab dem 01.01.2023 von 10.400,00 € jährlich auf 20.800,00 € jährlich für 
maximal 2 Jahre zu erhöhen.  
 
 

 

 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen den Zuschuss aus 
der Kooperationsvereinbarung mit dem FSV Barleben 1911 e.V. ab dem 01.01.2023 von 
10.400,00 € jährlich auf 20.800,00 € jährlich für maximal 2 Jahre zu erhöhen.  
 

 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 19 Kooperationsvereinbarung- Verlängerung/ hier: Kultur- und 

Geschichtsverein Ebendorf e.V. 
Vorlage: BV-0020/2022/1 

  
Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Kooperationsvereinbarung mit dem Kultur- und 
Geschichtsverein Ebendorf e.V. auf unbestimmte Zeit zu verlängern. 
 

 

Herr Schumann macht einige Ausführungen zur Beschlussvorlage.  
Der Finanzausschuss erachtet die Investition des Tauchvereins als sinnvoll. 
Es soll ein neuer Antrag eingereicht werden, in dem ein konkreter zeitlicher Rahmen benannt 
wird, in welchem die Investitionsförderung des Vereins (basierend auf den Vorgaben der 
Fördermittelgeber) gesichert werden muss. 
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Die Beschlussvorlage ist abgelehnt. 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

0 5 0 0 

 

 
TOP 20 1. Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an 

gemeinnützige Vereine der Gemeinde Barleben (Pauschalförderung) 
Vorlage: BV-0092/2022 

  
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Barleben beschließt die 1. Änderung der  
Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an gemeinnützige Vereine der Gemeinde 
Barleben (Pauschalförderung) 
 

Herr Dr. Appenrodt macht einige Ausführungen zum Inhalt der Beschlussvorlage. 
 

 
Beschluss 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat der Gemeinde Barleben die 1. 
Änderung der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen an gemeinnützige 
Vereine der Gemeinde Barleben (Pauschalförderung) zu beschließen. 
 
 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

5 0 0 0 

 

 
TOP 21 Förderung von Investitionen, Hier: Evangelisches Pfarramt Barleben 

Vorlage: BV-0091/2022 
  

Beschlussvorschlag 
Der Gemeinderat beschließt die Instandsetzung der Fassadenfläche von Kirchenschiff/ 
Hohem Chor und Sakristeien mit einer Zuwendung in Höhe von 150.000,00 € zu fördern. Die 
Zuwendung wird unter Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
 
Herr Schumann stellt klar, dass es sich hier nicht um Vereinsförderung handelt. Das 
Evangelische Pfarramt Barleben stellt einen Pauschalantrag.  
 

 
Beschluss 
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen die Instandsetzung 
der Fassadenfläche von Kirchenschiff/ Hohem Chor und Sakristeien mit einer 
Zuwendung in Höhe von 150.000,00 € zu fördern. Die Zuwendung wird unter Vorbehalt 
der Genehmigung des Haushaltes 2023 gewährt. 
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Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

4 1 0 0 

 

 
TOP 22 Niederschrift der letzten Sitzung des Fachausschusses 
  
TOP 22.1 Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Finanzausschusses 

vom 23.06.2022  (öffentlicher Teil) 
  

Der öffentliche Teil der Niederschrift wird in der vorliegenden Form bestätigt. 
 

 
Abstimmungsergebnis 
 

JA NEIN ENTH BEFA 

3 0 2 0 

 

 
TOP 22.1.1 Anfragen zur Niederschrift 
 
 

 

TOP 27 Schließen der Sitzung 
  

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:12 Uhr. 
 

 
 
 
Die Niederschrift erhält ihre endgültige Fassung mit Bestätigung in der darauffolgenden 
Sitzung. Mögliche Einwendungen zur Niederschrift können dort in einer Zusammenfassung 
eingesehen werden.  
 

 

 

Dajana Loske      Dr. Edgar Appenrodt 
Protokollant/in      Vorsitzender 
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